
 

 

Teilnahmebedingungen 
 
 
Teilnahmeberechtigt  
ist die in der Ausschreibung aufgeführte Al-
ters- und Zielgruppe. Anmeldungen von Kin-
dern und Jugendlichen aus den Gemeinden 
Bischofsheim und Ginsheim-Gustavsburg 
haben Vorrang vor Anmeldungen von Kin-
dern und Jugendlichen aus anderen Städten 
oder Gemeinden.  
 
Die Anmeldung  
zu einer Maßnahme erfolgt auf dem dafür 
vorgesehenen Formular. Reservierungen 
und Anmeldungen per E-Mail oder Telefon 
sind nicht möglich. Die Anmeldungen werden 
in der Reihenfolge des Eingangs bei der Ju-
gendpflege Bischofsheim berücksichtigt. Ein 
Anspruch auf Teilnahme besteht nicht. 
 
Die Zahlungsmodalitäten  
des Teilnahmebeitrags entnehmen Sie bitte 
der Ausschreibung. 
 
Ausfall 
Der Veranstalter kann eine Maßnahme absa-
gen, wenn Ereignisse höherer Gewalt eintre-
ten oder die Mindestteilnehmer/innenzahl 
nicht erreicht wird. In diesem Fall erhält 
die/der Teilnehmer/in das bereits eingezahlte 
Entgelt zurück. Weitere Ansprüche gegen-
über dem Träger können nicht geltend ge-
macht werden. 
 
Mitteilungspflicht 
Die/der Teilnehmer/in bzw. die/der Erzie-
hungsberechtigte bestätigen, dass die/der 
Teilnehmer/in frei von ansteckenden Krank-
heiten ist und keine körperlichen oder ge-
sundheitlichen Schäden hat, die eine Teil-
nahme an der Maßnahme verbieten. Beein-
trächtigungen, die nur eine eingeschränkte 
Teilnahme zulassen, sind in der Anmeldung 
mitzuteilen.  

 

 Teilnahmebedingungen 
 
 
Versicherung 
Die/der Teilnehmer/in ist während der Maß-
nahme nachrangig gegen Unfälle versichert. 
Diese Versicherung erstreckt sich nicht auf 
Schäden, die die oder der Teilnehmer/in bei 
Verstößen gegen die Anordnung der Be-
treuer/innen erleidet. Für Schäden, die ein/e 
Teilnehmer/in unter Missachtung der Anord-
nungen des Betreuungspersonals verur-
sacht, haftet sie/er bzw. die/der Erziehungs-
berechtigte. 
 
Mitwirkungspflicht 
Die/der Teilnehmer/in ist verpflichtet den An-
ordnungen des Betreuungspersonals Folge 
zu leisten und Heim- und Hausordnungen zu 
achten. Darüber hinaus gelten die Bestim-
mungen des Gesetzes zum Schutz der Ju-
gend in der Öffentlichkeit. Wenn ein/e Teil-
nehmer/in eine Maßnahme nachhaltig stört, 
kann sie/er ausgeschlossen werden. Hier-
durch entstehende Kosten gehen zu Lasten 
der Teilnehmerin/des Teilnehmers bezie-
hungsweise der/des Erziehungsberechtigten. 
Ersatzansprüche gegenüber dem Träger be-
stehen in diesem Fall nicht. 
 
Rücktritt 
Teilnehmer/innen können jederzeit von der 
Maßnahme zurücktreten. Maßgeblich ist der 
Eingang einer schriftlichen Rücktrittserklä-
rung im Büro der Jugendpflege Bischofs-
heim. Bis zum 14. Tag vor Beginn einer Maß-
nahme werden 30% des Teilnahmebeitrags 
als Ausfallentgelt berechnet. Erfolgt der 
Rücktritt vom 13. Tag an, vor Beginn der 
Maßnahme, so wird der volle Teilnahmebe-
trag in Rechnung gestellt. Dies gilt auch für 
den Fall der Nichtteilnahme. Erfolgt der Rück-
tritt aufgrund von Krankheit oder Antritt einer 
Ausbildung, muss dies schriftlich nachgewie-
sen werden. In diesem Fall wird kein Ausfall-
entgelt erhoben. 
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GRAFFITI-WORKSHOP 

mit Simon Jung 

Samstag, 09. Dezember 2023 

11:00 – 16:00 Uhr 
JUNGS IMON.DE  

jug end pf leg e -b ischofsheim.d e  



  

   

 

Datum                            Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r) 

 

 

________________________________________________________________________ 

VERANSTALTER 

Gemeinde Bischofsheim / Jugendpflege / Schulstraße  55 / 65474 Bischofsheim 

Tel.  06144-8750 / jugendpflege@bischofsheim.de / www.jugendpflege-bischofsheim.de 

 

ANMELDUNG 

ZUM GRAFITTI-WORKSHOP AM 20.04. UND 21.04.2024 
    

 

Name . Vorname 

    

 

Straße . Hausnummer   

    

 

PLZ . Ort  

    

 

Alter 

    

 

Telefonnummer für Rückfragen / Telefonnummer für Notfälle  

   

 

E-Mail Adresse 

    

 

Krankenversicherung 

    

 

 

Allergien, Krankheiten oder Besonderheiten beachten sollten 

 

Die Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie an. 

 

Liebe Eltern, Kinder und Jugendliche, 
 

am 20.04. und 21.04.2024, von 10 bis 14 Uhr laden wir euch herzlich zum 
Graffiti-Workshop ins Jugendhaus Bischofsheim ein. Nach den erfolgreichen 
ersten Workshops mit Simon Jung freuen wir uns auf eine neue Runde kre-
ativer Entfaltung. 
 
 
Gemeinsam mit dem Graffiti-Künstler Simon Jung könnt ihr eure künstleri-
schen Fähigkeiten entdecken und vertiefen. Graffiti ist mehr als nur Straßen-
kunst – es ist Ausdruck von Kreativität und Individualität. In einer inspirieren-
den Atmosphäre gestalten wir gemeinsam die Fassade des Jugendhauses. 
 
 
Weiter Informationen über Simon Jung findet ihr auf seiner Website: 

HTTPS://WWW.JUNGSIMON.DE/ 

 

Alter  Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren 

Datum 20.04. – 21.04.2024 

Treffpunkt 10:00 Uhr > Am Jugendhaus (Schulstraße 55) 

TN-Beitrag Kostenlos 

Anmeldung Ihr könnt die Anmeldung im Jugendhaus abgeben, in 

unseren Briefkasten einwerfen, uns postalisch zu-

kommen lassen oder am besten als PDF per E-Mail 

senden. 

Anmeldeschluss: 12.04.2024 

 

  
 

     

https://www.jungsimon.de/

